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Beschlussvorlage 
 

2014/210  

 Referat Baureferat  

 Abteilung Abt. 33, Tiefbau 

 Verfasser(in) Baureferat  

 
 
 

Gremium Termin Vorlagenstatus 

Bauausschuss 30.09.2014 öffentlich 

 
 
Kreisverkehr bei Pallotti (Staatsstraße 2051 / Bressuire-Ring) 
- Beschluss über die Neugestaltung - 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Bauausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und stimmt der Umgestaltung des 
Kreisverkehrs zu. 
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind in den Haushaltsentwurf 2015 einzubringen. 
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Sachverhalt: 
 
Bei seinem Amtsantritt setzte sich 1. Bürgermeister Eichmann für kurzfristig realisierbare 
Maßnahmen der Ortsbegrünung ein. 
In diesem Zuge wurde der Kreisverkehr am Knotenpunkt Afrastrasse / Röntgenstraße / Steirer 
Berg neu gestaltet. 
 
Der Kreisverkehr bei Pallotti (Staatsstraße St 2051 / Bressuire-Ring) sollte in diesem 
Zusammenhang ebenfalls umgestaltet werden, dieser fällt jedoch in die Zuständigkeit des 
Staatlichen Bauamts, sodass zunächst Vorabstimmungen notwendig waren. Das vorgelegte 
Konzept wurde am 27.8.2014 mit den Verantwortlichen des Staatlichen Bauamts besprochen. 
Grundsätzlich besteht mit der Umgestaltung Einverständnis. 
 
Das Staatliche Bauamt würde im Zuge der Neuanlage die bestehenden 6 Bäume in Eigenregie 
beseitigen, da diese ohnehin im Außerortsbereich ein gewisses Verkehrssicherheitsrisiko 
darstellen. 
 
Idee der Neugestaltung ist zunächst den vorhandenen Bewuchs zu entfernen und einen zur 
Mitte hin ca. 1 m überhöhten Hügel aufzuschütten. 
Kernelement ist wie in der Afrastrasse die Aufteilung in Segmente mit kontrastreichem Bewuchs 
(streng geschnittener Rollrasen und reichblühende Blumenwiese). Zur Mitte hin sollen 3 niedere 
Heckenelemente für eine optische Auflockerung sorgen. 
Weitere bauliche Elemente (Kunstwerk oder Fahnenmasten) werden vom Staatlichen Baumt bei 
diesem Kreisverkehr im Außenbereich nicht geduldet. 
 
Für den künftigen Unterhalt wäre nach der Umgestaltung die Stadt Friedberg verantwortlich. Mit 
der Straßenbauverwaltung wäre eine entsprechende Vereinbarung schriftlich zu fixieren. 
 
Das Abräumen der Fläche sowie die Schüttung des Hügels könnten noch im laufenden Jahr 
2014 erfolgen. Für die Neugestaltung sind dann im Haushalt die entsprechenden HH-Mittel in 
Höhe von ca. 6.000 € vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 Konzept zur Neugestaltung Kreisverkehr St 2051 
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